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b) Keimfähigkeit
Zeitpunkt der Entgegennahme bis 4 Wochen 
nach dem der Lieferung folgenden agrotech
nisch günstigsten Aussaattermin der betref
fenden Fruchtart und Sorte,

c) alle anderen Qualitätsmerkmale 
10 Tage seit Entgegennahme,

d) vom Lieferer wird keine Garantie übernom
men, daß der Feldbestand bei Gerste und 
Weizen frei von Flugbrand ist;

für Pflanzkartoffeln:
a) Sortenechtheit und Sortenreinheit 

Zeitpunkt der Entgegennahme bis zur Fest
stellung des Mangels im Feldbestand, spä
testens jedoch bis zur Vollblüte der vertrag
lich vereinbarten Sorte im Feldbestand,

b) alle anderen Qualitätsmerkmale
48 Stunden seit Entgegennahme. Bei den der 
amtlichen Pflanzgutkontrolle unterliegenden 
Sorten und Stufen seit Eingang des Ergeb
nisses der amtlichen Pflanzgutkontrolle beim 
Lieferer, spätestens jedoch bis 28. Februar 
des Anbaujahres.

5.2 Für sonstige vereinbarte Eigenschaften wird 
Garantie bis 10 Tage nach Entgegennahme der 
Ware geleistet.

6. Mängelanzeigefristen

6.1 Bei Saatgut:
Die Mängelanzeigefrist hat unverzüglich nach 
Feststellung des Mangels, spätestens jedoch in
nerhalb einer Woche nach Ablauf der Garan
tiefrist, zu erfolgen. Der Mangelanzeige ist von 
jeder Partie ein Sackanhänger und Einleger, 
bei Mängeln an gartenbaulichem Saatgut in 
Packungen unter 1 kg Füllmasse die Original
verpackung und bei Gewichtsbeanstandungen 
die Wiegekarte beizufügen. Die angezeigten Män
gel gelten durch den DSG-Betrieb oder den 
Dritten als anerkannt, wenn sie nicht inner
halb einer Woche nach Eingang der Mangelan
zeige schriftlich abgelehnt werden. Das gleiche 
gilt, wenn nicht von ihm mitgeteilt wird, daß 
ein Gutachten bei der Zentralstelle für Sorten
wesen beantragt worden ist.

0.2 Bei Pflanzkartoffeln:

Bei Mängeln der Sortenechtheit und Sortenrein
heit hat die Mängelanzeige unverzüglich nach 
Feststellung zu erfolgen. Es ist ein Feldbestands
gutachten bei der Zentralstelle für Sortenwesen 
innerhalb von 2 Tagen nach Feststellung der 
Mängel zu beantragen. Der Zeitpunkt der Be
gutachtung muß dem Leistenden und dem Drit
ten so rechtzeitig durch den Auftraggeber mit
geteilt werden, daß ihre Teilnahme an der Be
gutachtung möglich ist. Andere Mängel sind 
innerhalb von 3 Tagen nach Ablauf der Garan
tiefrist durch Übersendung des Gutachtens des 
Pflanzenschutzamtes anzuzeigen. Der Befund 
des Gutachtens ist dem Leistenden spätestens 
12 Stunden nach Ablauf der Garantiefrist tele
grafisch oder fernschriftlich bekanntzugeben.

6.3 Inhalt des Telegramms oder Fernschreibens
Das Telegramm oder Fernschreiben hat zu ent
halten die Nummer des Transportmittels, An
gabe der Sorte und Stufe, Name der Verlade
station, Bezeichnung des Lagerortes, Angaben 
über die im Gutachten festgestellten Mängel 
abzüglich der Mängelfreigrenzen, Grad der Min
derung und Minderwert, darunter Minderungen, 
die auf Verladung in offenen Waggons zurück
zuführen sind, festgelegter Verwendungszweck, 
festgelegter Sortierlohn, Abnahmeverweigerung 
ja/nein.

7. Verbindlichkeit von Gutachten

7.1 Kommt es bei mangelhafter Leistung nicht zu 
einer Einigung über das Vorhandensein und den 
Umfang des Mangels, gelten als Beweismittel
— bei Mängeln der Sortenechtheit und Sorten

reinheit das Feldbestandsgutachten, das Er
gebnis der Begutachtung von Parallelanbau- 
fläehen und der Sortenprüfungsbefund der 
Zentralstelle für Sortenwesen,

— bei Mängeln der Keimfähigkeit die Begut
achtung der bei der Zentralstelle für Sorten
wesen hinterlegten Rüeklageproben,

— bei Mängeln der äußeren Qualität der 
Pflanzkartoffeln die Gutachten des Pflanzen
schutzamtes,

— bei Gewichtsbeanstandungen Nachweis einer 
amtlichen Verwiegung,

— bei Mängeln der Reinheit das Untersuchungs
ergebnis der Zentralstelle für Sortenwesen 
nach Probenahme durch einen zugelassenen 
Probenehmer.

Die Ergebnisse der Begutachtung der Zentral
stelle für Sortenwesen sind endgültig für alle 
anderen Lieferungen des Saatgutes derselben 
Partie hinsichtlich der gleichen Mängel.

7.2 Wurde bei Pflanzkartoffeln eine Qualitätsab
nahme beim Vermehrungsbetrieb durchgeführt, 
so ist das beim Besteller gefertigte Gutachten 
dann verbindlich, wenn der im Gutachten fest
gestellte Gesamtminderwert von dem im Proto
koll über die Qualitätsabnahme festgestellten 
Gesamtminderwert wie folgt abweicht:
— bei einem im Protokoll über die Qualitäts

abnahme festgestellten Gesamtminderwert 
bis 50/o — um mehr als 1 % Minderwert;

— bei einem im Protokoll über die Qualitäts
abnahme festgestellten Gesamtminderwert 
über 5 % — um mehr als 20 % des im Proto
koll festgestellten Minderwertes.

7.3 Bei den der amtlichen Pflanzgutkontrolle unter
liegenden Sorten und Stufen von Pflanzkartof
feln ist das Ergebnis der Pflanzgutkontrolle für 
die Partner verbindlich.

7.4 Das Ergebnis der Begutachtung ist endgültig. 
Es ist den Beteiligten unverzüglich zuzustellen. 
Bei Mängeln, die durch die amtliche Pflanzgut
kontrolle festgestellt werden, hat der Leistende 
das Ergebnis dem Auftraggeber innerhalb von


